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Schutz gegen Feuer und Panik in öffentlichen Gebäuden 
beziehen. 

Jedes Wohnhaus und jede Fabrik, welche eine 
Brustwehr um das Dach hat, muss mit einem Dachfenster 
oder einer Thüre, die sich aufs Dach öffnet, versehen 
sein, oder mit einer Fallthüre, welche mit einer festen oder 
einzuhängenden Sprossenleiter, die auf das Dach führt, 
verbunden ist, oder mit anderen geeigneten Mitteln, um 
aufs Dach zu gelangen. 

Jedes Dachgeschoss eines Privathauses, dessen 
Fussboden 60 Fuss (circa 18 m) über dem Strassenniveau 
»elegen ist, soll durchaus aus feuerbeständigem Materiale 
hergestellt sein, und jedes neue Gebäude, welches mehr 
als 60 Fuss (circa 18 in) hoch ist, dessen obere Stock¬ 
werke 60 Fuss über dem Strassenniveau liegen, muss mit 
solchen Mitteln zur Rettung vor dem Feuer versehen 
sein, wie sie vernünftiger Weise im gegebenen Falle 
verlangt werden können, und kein solches Stockwerk 
darf bezogen werden, bevor der Stadtrath ein Certificat 
ausgestellt hat, dass diesen Vorschriften Genüge geleistet 
wurde. 

Der Rauchabzug von einer Feuerung für Geschäfts¬ 
oder Gewerbezweke, oder vom Herd eines Hotels oder 
Speisehauses, muss vom betreffenden Fussboden bis zur 
Decke des zunächst darüber befindlichen Zimmers von 
einem wenigstens 8‘/2 Zoll (circa 2 2««) starken Ziegelmauer¬ 
werk umgeben sein. Der Fussboden unter jeder Feuerung, 
die nicht durch Gas geheizt wird, und rund um dieselbe, 
ist 18 Zoll (circa 45 an) breit aus unverbrennbarem, 6 Zoll 
(circa 15 a>i) dickem Materiale herzustellen. 

In jedem Gebäude, dessen Grundfläche mehr als 
1000 Ouadratfuss (circa 22 wz2) misst, und welches zum 
Theil für Zwecke des Handels oder Gewerbes, und zum 
Theil als Wohnhaus benützt wird, muss der eine Theil 
vom anderen durch feuersicher hergestellte Mauern und 
Böden getrennt sein, und alle Gänge, Stiegenhäuser und 
anderen Verbindungsmittel, um zu dem für Wohnzwecke 
bestimmten Haustheil zu-gelangen, müssen ganz aus feuer¬ 
beständigem Materiale hergestellt sein. 

Jede Stiege zum Gebrauch des Publicums in einem 
öffentlichen Gebäude, soll unterstützt und eingeschlossen 
sein durch Ziegelmauern, die nicht weniger als 9 Zoll 
(circa 23 m) stark sind. Keine Stiege, Gang oder dgl. für 
das Publicum in einem öffentlichen Gebäude soll weniger 
als 4(4 Fuss (circa T4;«) breit sein, ausgenommen in 
Gebäuden, die für nicht mehr als 200 Personen bestimmt 
sind. Die Breite der Stiegen, Gänge u. dgl. muss für je 
100 Personen, über 400 um 6 Zoll (circa 15 an) ver- 
«Tössert werden, bis ein Maximum von 9 l' uss (circa 
2'8 m) Breite erreicht ist. Wenn die Breite 6 Fuss (circa 
V8 m) übersteigt, muss in der Mitte eine Laufstange 
angebracht werden. 

Man kann auch zwei Stiegen statt einer verwenden; 
in diesem Falle braucht jede nur zwei Drittheile der 
Breite einer zu haben, aber keinesfalls weniger als 
3l/2 Fuss = 106 m. Auch sind für jede Gallerie separate 
Stiegen, Corridors etc. anzulegen. 

Der praktische Baumeister. Technisches Hilfsbuch 
für angehende und geprüfte Baumeister, herausgegeben 
von Franz Roth, Ober-Ingenieur. Dritte vermehrte und 
verbesserte Auflage. Mit zahlreichen Abbildungen. Wien, 
Spielhagen <F Sckurich. 

Das praktische Bedürfniss hat eine grosse Zahl von 
Bauhandbüchern erzeugt, welche sich die Aufgabe setzen, 
ein Compendium des gesammten technischen Wissens zu 
sein, so weit der Architekt ihrer im täglichen Leben be¬ 
darf. Sieht man diese »Handbücher« an, so muss man 
vor ihrem Umfang erschrecken. Der Verfasser des in 
Rede stehenden Handbuches ist von dem Bestreben aus¬ 
gegangen, diesen Umfang so weit als möglich zu redu- 
ciren, und hat vornehmlich einen ganz bestimmten Kreis 
von Benutzern ins Auge gefasst: die angehenden Bau¬ 
meister. Er wollte den Baupolieren insbesonders ein Buch 
■n die Hand geben, welches ihnen bei der Vorbereitung 

Alle Thüren und Schranken sollen sich nach aussen 
öffnen und sollen an ihrer äusseren Seite weder Riegel 
noch Schlösser haben. Alle Stiegenhäuser, Gänge etc. 
sollen aus feuersicherem Materiale hergestellt und durch 
ebensolche Constructionen unterstützt sein. 

Ein öffentliches Gebäude muss in einer vom städti¬ 
schen Bauamt im vorhinein gebilligten Weise gebaut 
sein, und darf ohne dessen Erlaubniss nicht in Benützung 
genommen werden. 

Wenden wir uns nun zu einigen constructiven 
Vorschriften. Die wichtigste bezieht sich auf die Mauer¬ 
stärke, welche gegen früher vergrössert wird. Wenn 
z. B. ein Gebäude drei Stockwerke hat, so müssen die 
beiden unteren 13 Zoll = 33 an starke Mauern haben, das 
oberste 81/, Zoll = 22 c/« starke. Ist das Gebäude nicht 
mehr als 25 Fuss = 7’6 /« hoch und hat zwei Stockwerke, 
so ist die Mauerstärke beider 8l/2 Zoll = 22 an. Wenn 
hohle Mauern angewendet werden, so muss eine der 
beiden Mauern die volle Mauerstärke wie im gewöhnlichen 
Falle haben. 

Erkerfenster dürfen in Strassen von nicht weniger 
als 40 Fuss =12 m Breite vor die Frontlinie, wenn sie 
nicht höher als drei Stockwerke über dem Trottoir sind, 
um nicht mehr als 3 Fuss = 90 an vorspringen, und 
zusammen nicht mehr als drei Fünftheile der Hausfront 
an Breite einnehmen. 

Provisorische Gebäude und hölzerne Baulichkeiten 
können nur mit Bewilligung des Stadtrathes errichtet 
werden, welcher gewisse Bedingungen vorschreiben kann, 
sowie auch die Dauer ihres Bestandes bestimmt. 

Wir haben im Vorstehenden bloss einige der wich¬ 
tigsten Bestimmungen angeführt, welche die neue Lon¬ 
doner Bauordnung, mit Bezug auf die relative Grösse, 
des verbaubaren Theiles eines Baugrundes, die Höhe der 
Häuser und ihre Construction enthält. Die grösste Zahl 
auch nur der auf diese Punkte bezüglichen Vorschriften 
konnte mit Rücksicht auf den verfügbaren Platz nicht 
einmal angedeutet werden und doch glauben wir, dass 
das Angeführte genügt, um diese Bauordnung zu charakte- 
risiren und um zu zeigen, wie wesentlich sie sich von 
den jetzt in Deutschland modernen unterscheidet, die ja 
wieder das Muster sind, nach welchem sowohl in Oester¬ 
reich, als auch in Ungarn, die neuen Bauordnungen ge¬ 
macht worden sind, respective gemacht werden. Das ein¬ 
gehende Studium der neuen Londoner Bauordnung kann 
unseren massgebenden Baubehörden nur wärmstens em¬ 
pfohlen werden, wobei uns jedoch nichts ferner liegt, als 
der Wunsch nach kritikloser Nachahmung derselben. 
Auch die Bauordnung der Stadt Paris und die dort vor¬ 
züglich gehandhabte Baupolizei, worauf wir noch ein 
andermal zu sprechen kommen werden, bietet so viel des 
Guten, dass es wahrlich eine zu weit gehende Selbstbe¬ 
schränkung wäre, in welcher sich gewiss kein Meister 
zeigen würde, sich immer nur und in Allem auf 
eine modificirte Nachahmung deutscher Muster zu be¬ 
schränken. B- 

für die Baumeisterprüfung wichtige Dienste leisten sollte, 
und hat zu diesem Behufe viel weiter in den Anfangs¬ 
gründen des technischen Wissens zurückgegriffen, als es 
in den grossen Handbüchern der Fall ist. Das Buch ist 
sehr leichtfasslich geschrieben und ermöglicht eine tech¬ 
nische Ausbildung auch solchen, die nicht in der Lage 
waren, eine Mittelschulbildung zu geniessen. Es ist im 
besten Sinne des Wortes ein Compendium des Wissens, 
wie es der Baumeister haben soll, und die am Schlüsse 
des nur 240 Seiten starken Octavbandes angefügte Samm¬ 
lung von Aufgaben, welche im Laufe der Jahre bei den 
Baumeisterprüfungen gestellt wurden, trägt dazu hei, das 
Werkchen zu einem werthvollen Führer für die Bau¬ 
meisterprüfung zu gestalten. 

Die Eiskeller, Eishäuser und Eisschränke, ihre 
Construction und Benützung. Fünfte umgearbeitete und 
vermehrte Auflage, herausgegeben von Ernst Nöthlmg, 
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